
Merkblatt zur Schaalsee-Befahrung

Die Befahrung des Schaalsees wird durch 2 Landesverordnungen (Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern) sowie durch privatrechtliche Bestimmungen geregelt.
Grundsätzlich ist das Befahren des Schaalsees mit muskelbetriebenen Wasserfahrzeugen aus
Naturschutzgründen verboten. In der Landesverordnung Schleswig-Holstein ist jedoch eine
Ausnahme vorgesehen, die gestattet den Seebesitzern über ein gewisses Kontingent an
Befahrungserlaubnissen zu verfügen. Diese werden in der Regel gegen ein Entgeld ausgestellt.

Auf dieser Grundlage ist es möglich den Schaalsee im schleswig-holsteinischen Teil vom 1.05. bis
15.10. jeden Jahres zu befahren. Allerdings dürfen nur bestimmte Seeteile im schleswig-
holsteinischen Bereich befahren werden. Zum Ufer ist grundsätzlich ein Abstand von 50 Metern zu
wahren.

Der Bereich vom Dargower Hafen darf befahren werden sowie die Strecke nach Großzecher zum
Hofcafé und Restaurant „Kutscherscheune“ (ca. 5 km). Der südlichste Punkt, der befahren werden
darf, liegt etwas südlich von Großzecher. Die Landesgrenze nach Mecklenburg-Vorpommern darf
nicht übertreten werden. Zur Orientierung wird eine Karte mit der Befahrungsgenehmigung
herausgegeben.

Zum Befahren des mecklenburgischen Teils des Schaalsees benötigt man eine kostenpflichtige
Ausnahmegenehmigung, die man nach unserer langjährigen Erfahrung nur bekommt, wenn man ein
öffentliches Interesse nachweisen kann.

Zur Zeit kostet eine Tagesgenehmigung eines privaten Seebesitzers 8 € (Stand 13.04.11). Diese wird
im Schaalsee-Camp herausgegeben.

Weitere Auskünfte erteilt die
Unternaturschutzbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg
Tel. 04541 888-464

Die aktuelle Landesverordnung finden Sie unter diesem Link: http://www.gesetze-
rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=SchaalNatSchGV+SH&psml=bs
shoprod.psml&max=true

Keine Haftung für die Richtigkeit dieser Darstellung!
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